
Dietrich Bonhoeffer Kurs: Dem Rad in die Speichen fallen 

Die Kirche vor der Judenfrage 

Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Aufsatz „Die Kirche vor 
der Judenfrage“ (veröffentlicht im Juni 1933) sehr früh ge-
gen die Diskriminierung der Juden im Raum der Kirche, 
aber auch darüber hinaus, entschieden Stellung bezogen. 

Zweifellos ist die reformatorische Kirche nicht 

dazu angehalten, dem Staat in sein spezifisch 

politisches Handeln hineinzureden. Sie hat 
staatliche Gesetze weder zu loben noch zu ta-

deln, sie hat vielmehr den Staat als Erhaltungs-

ordnung Gottes in der gottlosen Welt zu beja-

hen, sie hat sein – vom humanitären Standpunkt 
aus gesehen – gutes oder schlechtes Ordnungs-

schaffen anzuerkennen und zu verstehen als be-

gründet in dem erhaltenden Ordnungswillen 
Gottes mitten in der chaotischen Gottlosigkeit 

der Welt. […] 

Aber das bedeutet nicht, dass sie teilnahmslos 

das politische Handeln an sich vorüberziehen 
lässt, sondern sie kann und soll, gerade weil sie 

nicht im einzelnen Fall moralisiert, den Staat 

immer wieder danach fragen, ob sein Handeln 
von ihm als legitim staatliches Handeln verant-

wortet werden könne, d.h. als Handeln, in dem 

Recht und Ordnung, nicht Rechtlosigkeit und 
Unordnung, geschaffen werden. […] 

Sie wird diese Frage heute in Bezug auf die Ju-

denfrage in aller Deutlichkeit stellen müssen. 

Sie greift damit gerade nicht in die Verantwort-
lichkeit des staatlichen Handelns ein, sondern 

schiebt im Gegenteil dem Staat selbst die ganze 

Schwere der Verantwortung für das ihm eigen-
tümliche Handeln zu. […] 

Hierbei sieht sie den Staat nun freilich in einer 

doppelten Begrenzung. Sowohl ein Zuwenig an 
Ordnung und Recht als auch ein Zuviel an Ord-

nung und Recht zwingt die Kirche zum Reden.  

Ein Zuwenig ist jedes Mal dort vorhanden, wo 

eine Gruppe von Menschen rechtlos wird, […] 
[Das Zuviel] besagt, dass der Staat seine Gewalt 

so ausbaut, dass er der christlichen Verkündi-

gung und dem christlichen Glauben […] sein ei-
genes Recht raubt […] 

Das bedeutet eine dreifache Möglichkeit kirch-

lichen Handelns dem Staat gegenüber: erstens 

(wie gesagt) die an den Staat gerichtete Frage 
nach dem legitim staatlichen Charakter seines 

Handelns, d. h. die Verantwortlichmachung des 

Staates. Zweitens der Dienst an den Opfern des 
Staatshandelns. Die Kirche ist den Opfern jeder  

Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise 

verpflichtet, auch wenn sie nicht der christli-
chen Gemeinde zugehören. […] Die dritte 

 
1 Dt. etwa „Bekenntnissituation“. 

Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer 

unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad  
selbst in die Speichen zu fallen. Solches Han-

deln wäre unmittelbar politisches Handeln der 

Kirche und ist nur dann möglich und gefordert, 
wenn die Kirche den Staat in seiner Recht und 

Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht, 

d. h. wenn sie den Staat hemmungslos ein Zu-

viel oder ein Zuwenig an Ordnung und Recht 
verwirklichen sieht. In beiden muss sie dann die 

Existenz des Staates und damit auch ihre eigene 

Existenz bedroht sehen. Ein Zuwenig läge vor 
bei der Rechtlosmachung irgendeiner Gruppe 

von Staatsuntertanen, ein Zuviel läge dort vor, 

wo vom Staate her in das Wesen der Kirche und 
ihre Verkündigung eingegriffen werden sollte, 

d. h. etwa in dem zwangsmäßigen Ausschluss 

der getauften Juden aus unseren christlichen 

Gemeinden, in dem Verbot der Judenmission. 
Hier befände sich die Kirche in statu confessio-

nis1 […] 

In der Judenfrage werden für die Kirche heute 
die beiden ersten Möglichkeiten verpflichtende 

Forderungen der Stunde. Die Notwendigkeit 

des unmittelbar politischen Handelns der Kir-

che hingegen ist jeweils von einem „evangeli-
schen Konzil“ zu entscheiden und kann mithin  

nie vorher kasuistisch konstruiert werden. […] 

Die Kirche kann sich ihr Handeln an ihren Glie-
dern nicht vom Staat vorschreiben lassen. Der 

getaufte Jude ist Glied unserer Kirche. Damit 

stellt sich die Judenfrage für die Kirche anders 
als für den Staat.  

Judentum ist von der Kirche Christi her gesehen 

niemals ein rassischer, sondern ein religiöser 

Begriff. Nicht die biologisch fragwürdige 
Größe der jüdischen Rasse, sondern das „Volk 

Israel“ ist gemeint. […] 

Es geht auch keinesfalls um die Frage, ob un-
sere deutschstämmigen Gemeindeglieder heute 

die kirchliche Gemeinschaft mit den Juden noch 

tragen können. Vielmehr ist es Aufgabe christ-
licher Verkündigung zu sagen: hier, wo Jude 

und Deutscher zusammen unter dem Wort Got-

tes stehen, ist Kirche, hier bewährt es sich, ob 

Kirche noch Kirche ist oder nicht. Es kann kei-
nem, der sich nicht in der Lage fühlt, die kirch-

liche Gemeinschaft des judenstämmigen Chris-

ten zu tragen, verwehrt werden, selbst aus dieser 
kirchlichen Gemeinschaft auszuscheiden. Es 

muss ihm aber dann mit letztem Einst dies klar-

gemacht werden, dass er sich damit von dem 

Ort lossagt, an dem die Kirche Christi steht [...]. 
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